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die Zeit nach den letzten Kammermitteilungen und der letzten Kammerversamm-
lung war geprägt von einer Vielzahl personeller Veränderungen im Bereich der Ge-
schäftsstelle, die den Vorstand in erheblicher Weise beschäftigt hat. War Frau Dr.
Ludwig zuerst einmal befristet ausgefallen, so hat sie  für sich dann die Entschei-
dung getroffen, das Arbeitsverhältnis durch eigene Kündigung zum 30.04.2012 zu
beenden. Unsere lang-jährige Geschäftsführerin Frau Heise, die ihren Lebens-
mittelpunkt in Göttingen hat, hat aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen
die Entscheidung getroffen, das Anstellungsverhältnis bei der Kammer durch frist-
gerechte Kündigung zum 30.06.2012 zu beenden.

Damit stand zu Befürchten, dass ab 1. Juli 2012 keine volljuristische Kraft in der
Geschäftsstelle zur Verfügung stehen würde.

Darüber hinaus hat uns auch Frau Albolt, die als Sachbearbeiterin für die Ausbildung der Rechts-anwalts- und
Notarfachangestellten zuständig war, zum 30.04.2012 verlassen.

Die neue Situation führte natürlich zu einer Mehrbelastung der in der Kammer noch beschäftigten weiter Mit-
arbeiter. Hierfür und für den noch weiter zu erbringenden besonderen Einsatz danke ich Frau Dörgeloh, Frau
Friedrichs und Frau Schulze sowie Frau Peiser an dieser Stelle ausdrücklich. Eine Kammergeschäftsstelle ohne
Volljuristen ist angesichts der vielfältigen Aufgaben der Kammer auf Dauer heute nicht mehr denkbar. Dies ist
ehrenamtlich nicht mehr zu bewältigen. Wir sahen uns deshalb vor die Herausforderung gestellt, kurzfristig eine
adäquate Lösung dieses Problems zu finden.

Erfreulicherweise gab es aber im Kollegenkreis durchaus Interesse an einer Tätigkeit für die Kammer. Der Vor-
stand ist überzeugt, dass er für die Neubesetzung der Geschäftsführerposition eine ideale Lösung gefunden zu
hat. Neue Geschäftsführerin der Kammer wird die Kollegin Petra Boeke aus Braunschweig, die Ihnen als
Schatzmeisterin bereits seit Jahren bekannt ist. Frau  Boeke hat sich aufgrund der besonderen Situation zu ei-
ner Veränderung ihrer beruflichen Tätigkeit entschlossen. Allerdings wird sie der Kammer erst ab dem Herbst
2012 zu 100 Prozent zur Verfügung stehen. Bedauerlich ist natürlich, dass Frau Boeke aus dem Vorstand und
dem Präsidium ausscheiden muss. Mit dem Kollegen Ronsöhr aus Northeim haben wir für das Präsidium einen
sehr engagierten Kollegen gewinnen können, so dass wir auch für die Zukunft gut aufgestellt sind.

Da Frau Heise bis zum 30.06.2012 noch weiterhin zur Verfügung steht und sich auch die Ferienzeit anschließt,
gehe ich davon aus, dass wir die Übergangsphase mit dem Einsatz der Mitarbeiter und dem Einsatz des Vor-
standes ohne Einschränkungen hinsichtlich der Bearbeitung der Vorgänge bewältigen können. Sollte es doch
einmal zu Verzögerungen kommen, so bitte ich um Ihr Verständnis. Den ausgeschiedenen Mitarbeitern danke
ich an dieser Stelle ausdrücklich für die von ihnen in der Vergangenheit geleistete Arbeit. Die Entscheidungen
sind den Beteiligten sicherlich nicht leicht gefallen, aber jeder Neuanfang birgt auch Chancen, die jetzt ergrif-
fen werden müssen !

In der Hoffnung, dass wir bereits bei Erscheinen der nächsten Kammermitteilung dann wieder in ruhiges Fahr-
wasser eingetreten sind, verbleibe ich

Ihr Michael Schlüter 

Präsident
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Aus der Arbeit des Vorstandes

Geschäfts- und Tätigkeitsbericht der Rechtsanwaltskammer für den
Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig gemäß § 81 Abs. 1 BRAO

Sehr geehrte Damen und Herren,

Über die Tätigkeit der Rechtsanwaltskammer und ih-
res Vorstandes im Jahre 2011 berichte ich wie folgt:

I. Mitgliederstand und Mitgliederentwicklung

Im Kalenderjahr 2011 verstarben am:
23.07.2011 Wilfried Dahmen-Garms
18.08.2011 Karsten Sorokin
20.09.2011 Heinz Reddig
24.10.2011 Klaus Wagner
17.12.2011 Vinzenz Hoffmann

Am 31.12.2011 hatte die Rechtsanwaltskammer
Braunschweig folgenden Mitgliederstand:
Rechtsanwälte insgesamt mit Rechtsbeistände und
GmbH:

1640  Vorjahr   1614
Rechtsanwälte (männl.)                                                              

1128         Vorjahr    1080
Rechtsanwältinnen:                                                           

500          Vorjahr     522
Rechtsbeistände:

4          Vorjahr        4
Mitglieder aus EG-Mitgliedstaaten
(gemäß § 206 Abs. 1 BRAO;§ 5EuRAG):

4         Vorjahr        4
RA-GmbH:                                                                                           

4         Vorjahr        4

Die Abweichungen des Datenbestandes 2010/2011 be-
ruhen auf der Umstellung der Kammersoftware auf
das DATEV-Programm.

Im Geschäftsjahr wurden neu zugelassen:
Rechtsanwälte:

49 Vorjahr 52
Rechtsanwältinnen:

35 Vorjahr 28
Rechtsbeistände:

0 Vorjahr 0  

Mitglieder aus EG-Mitgliedstaaten 
(gemäß § 206 Abs. 1 BRAO/§5EuRAG):

0        Vorjahr 1
RA-GmbH:                                                                                         

0        Vorjahr 0
Insgesamt:

84      Vorjahr 81

Im Berichtsjahr sind ausgeschieden:
a) durch Verzicht:

36 Vorjahr 46
b) durch Zulassungswechsel:

32 Vorjahr 25
c) durch Widerruf:
- gemäß § 14 Abs. 2 Ziff. 7 (Vermögensverfall):

3 Vorjahr 4
- gemäß § 14 Abs. 2 Ziff. 9
(Nichtunterh. Haftpflicht):

Vorjahr           2
d) durch Tod:

5         Vorjahr 4
Ausgeschiedene Rechtsbeistände:

0 Vorjahr 0

Ausgeschieden insgesamt:
76       Vorjahr 81

Die Zahl der Kammermitglieder insgesamt                                 
1640 Vorjahr 1614

II. Kammerversammlung

Während des Berichtsjahres fand eine ordentliche
Kammerversammlung am 23. März 2011 in Braun-
schweig statt. Im Rahmen der Kammerversammlung
wurden in den Vorstand der Rechtsanwaltskammer
folgende Rechtsanwältinnen/Rechtsanwälte wiederge-
wählt: Herr Schlüter, Frau Boeke, Herr Ronsöhr, Herr
Höxter, Herr Fromme, Herr Mausolff und Herr Dr.
Beer.
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III. Tätigkeit der Abteilungen der Kammer

Abteilung für Zulassungsangelegenheiten
Anträge auf Zulassung zur Rechtsanwaltschaft:

70      Vorjahr 62
(Neuzulassungen zzgl. 10 Anträge aus 2010)
(Zulassungen aus anderen Kammerbezirken/incl.                    

20       Vorjahr 32
Umzulassungen im Umlaufverfahren und 
Zulassungen im streitigen Verfahren) 
Anträge auf Zulassung einer GmbH:                                         

0        Vorjahr 0
Anträge auf Zulassung gem. § 206 BRAO                                 

0        Vorjahr 1
Anträge auf Erteilung einer Erlaubnis nach dem
Rechtsberatungsgesetz:

0 Vorjahr 1
Unerledigte Anträge zum 31.12.2011                                        

4        Vorjahr 10
Rücknahme von Zulassungsanträgen                                         

2         Vorjahr 3
Erfolgte Zulassungen:

84       Vorjahr 81
(incl. Umzulassungen und GmbH-Zulassungen)
Widerrufsverfahren                                                                     

3      Vorjahr 6 

2. Abteilungen für Beschwerdesachen

Im Jahre 2010 sind bei der Kammer 77 Beschwerden
unerledigt gewesen. 
Davon sind im Jahr 2011

Abt. II Abt. III
als unbegründet zurückgewiesene Beschwerden

27 8
anderweitige Erledigung fanden

9 6
Abgabe an GSTA und STA

1 2

Abt. II Abt. III
es mussten  Rügen ausgesprochen

7 3
und Ermahnung wurden ausgesprochen

4 3
Nicht erledigt sind somit 

7 Beschwerden aus dem Jahr 2010.

Im Jahre 2011 sind bei der Kammer insgesamt in den
Beschwerdeabteilungen 173 Beschwerden eingegan-
gen, anhängig und bearbeitet worden.

Abt. II Abt. III
Als unbegründet konnten  Beschwerden

31 21
eingestellt werden.
Eine anderweitige Erledigung fanden  Beschwerden.

16 14
Im Berichtsjahr 2011 mussten  Rügen

4 0
ausgesprochen werden.
Belehrungen wurden gegeben bei  Beschwerden

5 2
Aus Anlass der Beschwerden mussten in  Fällen

2 3
die Angelegenheiten an die Generalstaatsanwaltschaft
zur Einleitung anwaltsgerichtlicher Ermittlungen ab-
gegeben werden.
Nicht erledigt sind 75 Beschwerden

46 29
im Jahr 2011.

3. Abteilung für Ausbildungsfragen nichtjuristischer
Mitarbeiter
Der Berufsbildungsausschuss der Rechtsanwaltskam-
mer wurde gebildet für den Zeitraum vom  03.02.2011
bis zum 02.02.2015   aus jeweils 6 ordentlichen und 6
stellvertretenden Mitgliedern aus den Bereichen Ar-
beitgeber, Arbeitnehmer und Berufsschullehrer.

Im Jahr 2011 fanden 2 Sitzungen statt: am 13.04.2011
und am 02.11.2011; es wurden grundsätzliche Fragen
der Berufsausbildung besprochen.

Im Kammerbezirk bestehen 6 Prüfungsausschüsse
für die Abnahme von Fachangestellten-prüfungen: 

Braunschweig (2 Ausschüsse)
Göttingen
Goslar
Northeim (Göttingen-Süd)
Wolfsburg

Zur Bildung eines gemeinsamen Aufgabenausschusses
fanden bislang 2   Prüfungsausschusssitzungen (am
02.02.2011 und am 28.09.2011) im Geschäftsjahr
2011 statt. 
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(Beteiligte: alle vorseitig genannten 5 Prüfungsaus-
schüsse). Es ist noch kein Aufgabenausschuss gebildet
worden. Die Arbeiten zur Bildung eines gemeinsamen
Aufgabenausschusses schreiten positiv voran. 

VORGANG IM Geschäftsjahr Vorjahr
2011 2010

Neueintragungen 178 159
vorzeitig Gelöschte 44 26
während der Probezeit 21 13
vor Ausbildungsantritt 6 4
Teilnahme
Einstiegsqualifizierung 1 3
Zwischenprüfungs-
teilnehmeranzahl 114 126
Abschlussprüfung
Winter 2010/2011
und Sommer 2011 135
davon bestanden 121
davon nicht bestanden 14
davon in 2011
geprüfte Wiederholer 7
davon endgültig
nicht bestanden 2

Abschlussprüfung
Winter 2009/2010
und Sommer 2010 141
davon bestanden 132
davon nicht bestanden 9 
Wiederholer 9
davon endgültig
nicht bestanden 1
Aufnahme Stipendiatinnen
Begabtenförderung 0 2

Notenspiegel der Prüfungsergebnisse im Berichtsjahr
2011.
Note 1 2 3 4 nicht bestanden
Prüfungs-
ergebnisse
2011 5 31 50 35 14
in % 3,7 22,9637,0425,93 10,37
Vorjahr
in % 2,13 24,1144,68 22,7 6,38

Zum ehrenamtlichen Ausbildungsberater ist bis dato
bestellt worden:
für den OLG-Bezirk Braunschweig: Herr RA Ulrich
Conrady, Braunschweig.
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4. Abteilung für anwaltliche Aus- und Fortbildung,
Fachanwaltschaften
36 (Vorjahr: 40) Anträge auf Gestattung von Fachan-
waltsbezeichnungen wurden gestellt.

Fachanwaltsanträge:
Im Geschäftsjahr 2011 sind 36 Fachanwaltsanträge bei
der Rechtsanwaltskammer Braunschweig eingegan-
gen. Von diesen wurden durch den Fachausschuss und
die Abteilung des Vorstandes im Geschäftsjahr wie
folgt bearbeitet:

Agrarrecht: 0 (Vorjahr: 1)
0 Fachanwaltsbezeichnung wurde 
verliehen.

Arbeitsrecht: 7 Anträge (Vorjahr: 7) 
7 Fachanwaltsbezeichnungen
wurden verliehen,

2 Anträge wurden unerledigt in das 
neue Geschäftsjahr übernommen.

Familienrecht: 7 (Vorjahr: 4)
6 Fachanwaltsbezeichnungen
wurden verliehen,

2 Anträge wurden unerledigt in das 
neue Geschäftsjahr übernommen.

Insolvenzrecht: 1 (Vorjahr: 1)
1 Fachanwaltsbezeichnung wurde 
verliehen.

1 Antrag wurden unerledigt in das 
neue Geschäftsjahr übernommen.

Sozialrecht: 2  (Vorjahr: 2)
3 Fachanwaltsbezeichnungen
wurden verliehen,

1 Antrag wurde unerledigt in das 
neue Geschäftsjahr übernommen.

Steuerrecht: 4 (Vorjahr: 2)
6 Fachanwaltsbezeichnungen
wurden verliehen.

0 Anträge wurde unerledigt in das 
neue Geschäftsjahr übernommen.

Strafrecht: 1 (Vorjahr: 2)
2 Fachanwaltsbezeichnungen
wurden verliehen,

1 Antrag wurde unerledigt in das 
neue Geschäftsjahr übernommen.

Verwaltungsrecht: 0 (Vorjahr: 2)
2 Fachanwaltsbezeichnungen
wurden verliehen,

0 Anträge wurde unerledigt in das 
neue Geschäftsjahr übernommen.

Versicherungsrecht: 1 (Vorjahr: 0)
0 Fachanwaltsbezeichnungen
wurden verliehen,

1 Antrag wurde unerledigt in das 
neue Geschäftsjahr übernommen.

Bau- und 
Architektenrecht:2 (Vorjahr: 1)

2 Fachanwaltsbezeichnungen
wurden verliehen,

1 Antrag wurde unerledigt in das 
neue Geschäftsjahr übernommen.

Erbrecht: 1 (Vorjahr: 2)
3 Fachanwaltsbezeichnung wurde 
verliehen,

0 Anträge wurden unerledigt in das 
neue Geschäftsjahr übernommen.

Medizinrecht: 1 (Vorjahr: 2)
2 Fachanwaltsbezeichnung wurden 
verliehen,

1 Antrag wurde unerledigt in das 
neue Geschäftsjahr übernommen

Miet- und 
Wohnungs-
eigentumsrecht: 4 (Vorjahr: 5)

2 Fachanwaltsbezeichnungen
wurden verliehen,

2 Anträge wurden unerledigt in das 
neue Geschäftsjahr übernommen.

Verkehrsrecht:  3 (Vorjahr: 6)
4 Fachanwaltsbezeichnungen
wurden verliehen,

1 Antrag wurde unerledigt in das 
neue Geschäftsjahr übernommen.

Gewerblicher 
Rechtsschutz: 0 (Vorjahr: 1)

1 Fachanwaltsbezeichnungen
wurden verliehen,

0 Anträge wurden unerledigt in das 
neue Geschäftsjahr übernommen.
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Handels- und 
Gesellschaftsrecht: 0 (Vorjahr:0)

0 Fachanwaltsbezeichnung wurde 
verliehen,

0 Anträge wurden unerledigt in das 
neue Geschäftsjahr übernommen.

Transport- und 
Speditionsrecht: 0 (Vorjahr:0)

0 Fachanwaltsbezeichnungen
wurden verliehen.

0 Anträge wurde unerledigt in das 
neue Geschäftsjahr übernommen.

IT- Recht: 1 (Vorjahr: 0)
1 Fachanwaltsbezeichnungen
wurden verliehen.

Urheber- und 
Medienrecht: 0 (Vorjahr: 1)

1 Fachanwaltsbezeichnungen
wurden verliehen.

0 Anträge wurde unerledigt in das 
neue Geschäftsjahr übernommen.

Bank- und 
Kapitalmarktrecht: 1 (Vorjahr: 2)

3 Fachanwaltsbezeichnungen
wurden verliehen,

0 Antrag wurde unerledigt in das 
neue Geschäftsjahr übernommen.

5. Abteilung für Gebührenfragen
Der Tätigkeitsbereich der Gebührenabteilung umfasst
die Erstattung von Gebührengutachten gem. § 12
BRAGO bzw. § 14 RVG gegenüber der Landesjustiz-
verwaltung, Gerichten oder Verwaltungsbehörden.

Gem. § 12 BRAGO bzw. § 14 RVG wurden 15  Ge-
bührengutachten angefordert. Von diesen Gutachten
wurden 9 im Umlaufverfahren erledigt.
Dabei ist zu bemerken, dass im wesentlichen die Ge-
bührengutachten von Gerichten angefordert werden,
die über Rechtsstreitigkeiten wegen Gebührenforde-
rungen zu entscheiden haben.

Außerdem wurden 2011 gem. unserer Schieds- und
Schlichtungsordnung 1  Schiedsgutachten erstattet und
1 Schlichtung durchgeführt.

IV. Vorstand

Dem Vorstand gehören an:

Rechtsanwalt und Notar
Michael Schlüter, Braunschweig
- Präsident - ,
Rechtsanwalt und Notar
Dr. Gerd-Wilhelm Schultze, Einbeck
- Vizepräsident - ,
Rechtsanwalt und Notar
Jens Vollmer, Braunschweig
- Vizepräsident - ,
Rechtsanwältin
Petra Boeke, Braunschweig
- Schatzmeisterin - ,
Rechtsanwalt und Notar
Kurt-R. Gassel, Braunschweig
- Schriftführer - ,
Rechtsanwältin und Notarin
Dr. Ruth Moos-Wittmund, Braunschweig
Rechtsanwalt
Hans-Jörg Mausolff, Goslar
Rechtsanwalt und Notar
Bernhard Nolte, Duderstadt
Rechtsanwalt
Karl-Heinz Mügge, Göttingen
Rechtsanwalt
Andreas Ronsöhr, Northeim
Rechtsanwalt
Christoph Höxter, Braunschweig
Rechtsanwalt
Stefan Fromme, Herzberg
Rechtsanwalt
Dirk Svetlik, Wolfsburg
Rechtsanwalt
Dr. Peter Beer, Braunschweig
Rechtsanwalt
Dr. Markus Thiele, Göttingen.
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V. Abteilungen der Rechtsanwaltskammer

Abteilung I
(Verstöße gegen Dienstleistungs-Informtionspflich-
ten-Verordnung)
Dr. Beer, Braunschweig
Mügge, Göttingen
Dr. Thiele, Göttingen
Höxter, Braunschweig

Abteilung II (berufsr. Verstöße )
Dr. Beer, Braunschweig (Vorsitz)
Nolte, Duderstadt (stellv. Vors.)       
Fromme, Herzberg
Vollmer, Braunschweig
Mügge, Göttingen

Abteilung III  (wie Abteilung II)
Dr. Schultze , Einbeck  (Vorsitz)
Dr. Moos-Wittmund, Braunschweig (stellv. Vors.)
Ronsöhr, Northeim
Mausolff, Goslar
Dr. Thiele, Göttingen

Abteilung IV
(Zulassung von Rechtsanwälten, Widerruf/Vertre-
terbestellungen)
Schlüter, Braunschweig (Vorsitz)
Dr. Schultze, Einbeck (stellv. Vorsitz)
Gassel, Braunschweig
Ronsöhr, Northeim
Dr. Thiele, Göttingen

Abteilung V 
(anwaltl. Aus- und Fortbildung, Fachanwaltschaf-
ten)
Dr. Moos- Wittmund, Braunschweig (Vorsitz )
Svetlik, Wolfsburg
Mügge ,Göttingen
Höxter, Braunschweig
Gassel, Braunschweig (stellv. Mitglied)

Abteilung VI ( Gebühren )
Vollmer, Braunschweig (Vorsitz)
Gassel, Braunschweig (stellv. Vorsitz)
Boeke, Braunschweig
Mausolff, Goslar
Svetlik, Wolfsburg

Abteilung VII
(Aus- und Fortbildung nichtjuristischer Mitarbei-
ter)
Höxter, Braunschweig (Vorsitz)
Nolte, Duderstadt
Fromme, Herzberg

Abteilung VIII (Abwickler)
Boeke, Braunschweig (Vorsitz)
Gassel, Braunschweig (stellv. Vorsitz)
Mügge, Göttingen
Ronsöhr, Northeim

VI. Tätigkeit des Präsidiums, des Vorstandes und
der Geschäftsführung

Im Berichtsjahr 2011 haben folgende Veranstaltungen
mit der Teilnahme der Rechtsanwaltskammer stattge-
funden:
25.01.2011 AGH-Tagung am 17.01.2011 in Celle

26.01.2011 Kassenprüfung

02.02.2011 Präsidiumssitzung

02.02.2011 Vorstandssitzung

09.02.2011 Redaktionssitzung

23.02.2011 Fortbildungsseminar der RAK

Sitzung Abteilung II berufsrechtliche Verstöße

Sitzung der Abwicklungsabteilung

02.03.2011 Sitzung Abteilung III berufsrechtlichen Verstöße

15.03.2011 46. Präsidentenkonferenz  in Berlin

23.03.2011 Kammerversammlung

26.03.2011 Mitgliederversammlung Hülfskasse

06.04.2011 Sitzung Abteilung II berufsrechtlichen Verstöße

27.03.2011 Sitzung der Arbeitsgruppe Bundeseinheitliches

Anwaltsverzeichnis in Berlin

04.05.2011 Sitzung Abteilung II berufsrechtlichen Verstöße

06.05.2011 126. BRAK HV in Rheinsberg

11.05.2011 Redaktionssitzung

20.05.2011 Berufsrechtsreferentenkonferenz in Dortmund

25.05.2011 Sitzung Abteilung III berufsrechtliche Verstöße

02.06.2011 Deutscher Anwaltstag in Strasbourg

08.06.2011 Sitzung Abteilung II berufsrechtlichen Verstöße

15.06.2011 Festveranstaltung 50 Notarkammer

Sitzung Abteilung III berufsrechtliche Verstöße

17.06.2011 Arbeitsessen der nds. Kammern in Celle

20.06.2011 Sitzung der Arbeitsgruppe Bundeseinheitliches

Anwaltsverzeichnis in Frankfurt

22.06.2011 Fortbildungsseminar der RAK

07.07.2011 Fortbildungsseminar der RAK

13.07.2011 Sitzung Abteilung II berufsrechtliche Verstöße

27.07.2011 Sitzung der Zulassungsabteilung

17.08.2011 Präsidiumssitzung
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17.08.2011 Vorstandssitzung

24.08.2011 Redaktionssitzung

24.08.2011 Belobigungsfeier

10.09.2011 Gebührenreferententagung in Essen

13.09.2011 Sitzung der Abteilung VI, Gebührenabteilung

30.09.2011 Präsidiumssitzung

mit der Kammer Sachsen-Anhalt

05.10.2011 Sitzung der Abteilung II berufsrechtliche Verstöße

07.10.2011 127. HV als Präsidentenkonferenz  in Celle

12.10.2011 Sitzung der Abteilung III,

berufsrechtliche Verstöße

29.10.2011 Mitgliederversammlung der Hülfskasse

04.11.2011 Schatzmeisterkonferenz

11.11.2011 Martinsgansessen

23.11.2011 Redaktionssitzung

30.11.2011 Präsidiumssitzung

30.11.2011 Vorstandssitzung

21.12.2011 Sitzung der Zulassungsabteilung

Im Berichtsjahr 2011 sind insgesamt 4 Kammermittei-
lungen an die Kammermitglieder versandt worden.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen
Michael Schlüter
Präsident

Neue Schlichtungsabteilung

der Rechtsanwaltskammer Braunschweig
Aufgrund der hohen Akzeptanz einer Möglichkeit der
Schlichtung hat der Vorstand der Rechtsanwaltskam-
mer Braunschweig im Rahmen seiner Sitzung vom
01.02.2012 gemäß § 73 BRAO beschlossen, eine ei-
genständige Schlichtungsabteilung zu konstituieren.

Eine Schlichtung kann unter kurzer schriftlicher Schil-
derung des Sachverhalts und Beifügung der für die
Prüfung erforderlichen und aussagekräftigen  Unterla-
gen bei der Geschäftsstelle der Rechtsanwaltskammer
Braunschweig  beantragt werden. Das Schlichtungs-
verfahren ist nunmehr auch möglich bei vermögens-
rechtlichen Streitigkeiten aufgrund einer behaupteten

Schlechterfüllung des Anwaltsvertrages aus einem be-
stehenden oder beendeten Mandatsverhältnis.

Die neue Abteilung für Schlichtungen ( IX) ist mit
folgenden Vorstandsmitglieder besetzt:

Herr Rechtsanwalt Andreas Ronsöhr aus Northeim,
Herr Rechtsanwalt Dr. Peter  Beer aus Braunschweig,
Herr Rechtsanwalt Dr. Markus Thiele, Göttingen
und dem Präsidiumsmitglied, Herr Rechtsanwalt und
Notar Kurt-Rainer Gassel, Braunschweig.

(RAin. Heise)
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Bericht aus Berlin

Bericht aus Berlin

Entwurf für Kostenrechtsmodernisierungsgesetz
Hessen, Baden-Württemberg und Niedersachsen wol-
len im Bundesrat eine Entschließung einbringen, mit
der die Länderkammer die Bundesregierung auffor-
dern soll, bei ihrem Gesetzesvorhaben mit Blick auf
die auch für die Länder geltende Schuldenbremse dem
berechtigten Anliegen der Länder nach einer deut-
lichen Verbesserung des Kostendeckungsgrades in der
Justiz gerecht zu werden. Der Bundesrat solle sich
nachdrücklich dafür aussprechen, dass im weiteren
Gesetzgebungsverfahren die Vorschläge der Bund-
Länder-Arbeitsgruppe „Kostendeckungsgrad in der
Justiz“ umfassend berücksichtigt werden. Insbesonde-
re bedeutet dies eine Anhebung der Wertgebühren
nach § 34 GKG um gut 20 %, wodurch die Preisstei-
gerungen seit dem Jahre 1994 abgebildet werden sol-
len.
Darüber hinaus soll sich der Bundesrat dafür ausspre-
chen, das Gesetzgebungsverfahren zur Kostenbegren-
zung im Prozesskostenhilfe- und Beratungshilferecht
im zeitlichen Gleichlauf mit dem Gesetzgebungsver-
fahren für das 2. KostRMoG durchzuführen und die
Bundesregierung und den Deutschen Bundestag auf-
zufordern, entweder den bereits wiederholt einge-
brachten Bundesratsinitiativen Fortgang zu geben oder
unverzüglich einen Gesetzentwurf auf der Grundlage
des Eckpunktepapiers des BMJ zur Kostenbegrenzung
im Prozesskostenhilfe- und Beratungshilferecht vorzu-
legen.

Stellungnahme der BRAK zur Novellierung des
Patenterteilungsverfahrens
Die BRAK hat zu dem im Bundesjustizministerium
erarbeiteten Referentenentwurf zur Novellierung pa-
tentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze des
gewerblichen Rechtsschutzes Stellung genommen.
Die Neuregelung bezweckt die nutzerfreundliche Ver-
besserung der Verfahren in Patentsachen vor dem
Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA). So sollen
das Erteilungsverfahren und weitere Verfahrensab-
schnitte an geänderte Rahmenbedingungen angepasst,
die Verfahren für den einzelnen Anmelder und das
DPMA effizienter und transparenter gestaltet sowie
ferner aus Sicht der Praxis zweckmäßige Anpassungen

an Regelungen und Abläufe des Europäisches Patent-
amt (EPA) vorgenommen werden.

Die BRAK begrüßt den Gesetzentwurf als erkennbar
geeignet, den gesetzgeberischen Zweck zu erreichen.
Durch die Novellierung der §§ 35, 35a PatG-E würde
eine mögliche Unsicherheit des Anmelders über den
Anmeldetag im Falle von Zweifeln an der Qualität der
Übersetzung vermieden. Ferner fördere die über das
Internet jedermann frei stehende Akteneinsicht nach §
31 Abs. 3a PatG-E die Transparenz von Patentanmel-
dungen und erteilten Patenten und diene damit dem
Rechtsverkehr und der Allgemeinheit. Positiv zu be-
werten seien auch die geplanten Änderungen in § 43
PatG-E, der den Umfang der Recherche auf den
„Stand der Technik“ erstrecke. Die BRAK regt inso-
weit jedoch an, in der Praxis den Umfang der Recher-
che tatsächlich zu erweitern und hierin nicht nur eine
„redaktionelle Anpassung“ der Vorschrift zu sehen.
Denn so könnten zeit- und kostenaufwändige Ein-
spruchs- bzw. Nichtigkeitsverfahren vermieden wer-
den.

Schutz vor Kostenfallen im Internet
Der Bundestag hat am 02.03.2012 das Gesetz zur Än-
derung des Bürgerlichen Gesetzbuches zum besseren
Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor
Kostenfallen im elektronischen Geschäftsverkehr in
der durch den Rechtsausschuss in seiner Beschlus-
sempfehlung vorgeschlagenen Fassung (BT-Drucks.
17/8805) beschlossen. 
Das neue Gesetz sieht vor, in § 312g BGB die soge-
nannte Buttonlösung festzuschreiben. Danach werden
Unternehmer gegenüber Verbrauchern verpflichtet,
bei Verträgen, die über das Internet abgeschlossen
werden, auf die Zahlungsverpflichtung des Verbrau-
chers eindeutig hinzuweisen. Ist ein Bestellbutton vor-
gesehen, muss dieser die Beschriftung „zahlungs-
pflichtig bestellen“ oder eine ähnliche eindeutige For-
mulierung enthalten. Erfüllt der Unternehmer diese
Pflicht nicht, ist ein Vertrag nicht zustande gekommen.
Nicht im jetzt verabschiedeten Gesetz enthalten ist
eine vom Bundesrat vorgeschlagene Regelung, die zu-
sätzliche Informationspflichten für Inkassodienstleis-
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ter und auch die Erstreckung solcher Pflichten auf
Rechtsanwälte vorsah.

Entscheidung des EuGH zur Wirksamkeit von Ver-
braucherkreditverträgen
Am 13. März 2012 hat der EuGH sein Urteil zur Aus-
wirkung der fehlerhaften Angabe eines effektiven Jah-
reszinses auf die Wirksamkeit eines Verbraucherkre-
ditvertrags erlassen. Grundlage war die Klage zweier
slowakischer Verbraucher gegen ein Unternehmen,
welches Verbraucherkredite gewährte und dabei in sei-
nen Standardformularverträgen einen niedrigeren ef-
fektiven Jahreszins angab als vom angerufenen slowa-
kischen Gericht berechnet wurde. Die Kläger begehr-
ten die Feststellung, dass der falsch ausgezeichnete ef-
fektive Jahreszins eine missbräuchliche Klausel dar-
stelle, die zur Unwirksamkeit des gesamten Kreditver-
trags führe. Im Wege des Vorabentscheidungsverfah-
rens hatte der EuGH danach über die Auslegung von
Vorschriften aus der Richtlinie 93/13/EWG über miss-
bräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen und der
Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftsprak-
tiken sowie deren Umsetzung in nationales Recht zu

entscheiden. Nach dem Urteil des EuGH kann sich die
Gesamtnichtigkeit des Verbraucherkreditvertrags
wegen missbräuchlicher Klauseln nicht alleine aus der
sich daraus ergebenden Vorteilhaftigkeit für den Ver-
braucher ergeben. Eine Gesamtnichtigkeit könne nach
nationalem Gesetz im Einklang mit dem Unionsrecht
dennoch vorgesehen werden, wenn sich erweist, dass
dadurch ein besserer Schutz des Verbrauchers gewähr-
leistet wird. Darüber hinaus sei die Angabe eines ge-
ringeren als des tatsächlichen Jahreszins „irreführend“
im Sinne der Richtlinie über unlautere Geschäftsprak-
tiken, sofern sie den Durchschnittsverbraucher tat-
sächlich oder voraussichtlich zu einer geschäftlichen
Entscheidung veranlasst, die er ansonsten nicht getrof-
fen hätte. Die Feststellung des unlauteren Charakters
einer solchen Geschäftspraxis stellt einen Anhalts-
punkt unter mehreren dar, auf den der zuständige
Richter gemäß der Richtlinie 93/13/EWG seine Beur-
teilung des missbräuchlichen Charakters der Vertrags-
klauseln stützen kann, die die Kosten des dem Ver-
braucher gewährten Kredits betreffen. Eine solche
Feststellung hat jedoch keine unmittelbaren Auswir-
kungen auf die Beurteilung der Wirksamkeit des ge-
schlossenen Kreditvertrags.

Berufsfragen

Keine Mehrwertsteuer auf Eigenanteil bei Beratungshilfe

Nach Nr. 2500 VV kann der Anwalt von dem Bera-
tungshilfesuchenden eine Gebühr in Höhe von 10,-
Euro fordern. Auslagen auf die Beratungshilfegebühr
darf der Anwalt dagegen nicht berechnen (Anm. zu
Nr. 2500 VV).

Da das RVG die Umsatzsteuer als einen Auslagentat-
bestand behandelt (Nr. 7008 VV) darf diese nicht zu-
sätzlich erhoben werden. Gleichwohl muss der An-
walt sie abführen. Die Beratungshilfegebühr beträgt

also netto 8,62 Euro.

Anwälte sind mithin nicht berechtigt, die Umsatz-
steuer zusätzlich  in Rechnung zu stellen (vgl. Har-
tung/Römermann/Schons, RVG, 2. Aufl., 2006 Nr.
2500 VV, Rn. 5; Mayer/Kroiß, RVG, 4. Aufl., 2009,
Nr. 2500 VV, Rn. 3).

Rechtsanwalt und Notar Dr. Schultze
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Aktuelles

Neuregelung des Zugangs zum Anwaltsnotariat
hier: Änderung der AVNot
Kriterienkatalog für die Feststellung der notarspezifi-
schen Ausrichtung von Fortbildungsveranstaltungen
im Sinne des § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 BnotO
Mein Schreiben vom 13. Januar 2012 (3835 — 202.31)

In der Anlage übersende ich die Abschrift der AV d.
MJ vom 21.03.2012 zur Änderung der AVN0t. Diese
AV wird am 16. April 2012 in der Niedersächsischen
Rechtspflege veröffentlicht werden.
Durch die AV werden zwei neue Regelungen in die
AVNot eingefügt. 

1. Zum einen wird im Interesse einer einheitlichen
Verwaltungspraxis und einer Erhöhung der Rechtssi-
cherheit für die Bewerber ein Kriterienkatalog für die
Anerkennung notarspezifischer Fortbildungsveran-
staltungen festgelegt (vergl. § 6 Abs. 1 a Satz 1 AVNot
n.F. i. V. m der neu gefassten Anlage 1 zur AVNot).

2. In der norminterpretierenden Verwaltungsvorschrift
des § 6 Abs. 1 a Satz 2 AVN0t n.F. wird des Weiteren
bestimmt, dass der Bewerber für das Kalenderjahr, in
dem die Bewerbungsfrist der jeweiligen Stellenaus-
schreibung abläuft, keinen Nachweis für die Teilnah-
me an notarspezifischen Fortbildungsveranstaltungen
im Sinne des § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 BNotO vorlegen
muss.

Aus dem Wortlaut des § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 BNotO,
der das Wort ‚jährlich“ verwendet, wird deutlich, dass
dem Bewerber für die Teilnahme an den notarspezifi-
schen Fortbildungsveranstaltungen ein volles Kalen-
derjahr zur Verfügung stehen muss. Hieran fehlt es in
dem Kalenderjahr, in dem die Bewerbungsfrist der je-
weiligen Stellenausschreibung abläuft.
Wichtig ist jedoch, dass § 6 Abs. 1 a Satz 2 AVNot
nicht von der Pflicht befreit, in künftigen Bewer-
bungsverfahren die jährliche Teilnahme an notarspe-
zifischen Fortbildungsveranstaltungen im Sinne des §
6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 BNotO für jedes Kalenderjahr lü-
ckenlos nachzuweisen. Praktisch bedeutsam wird
dies, wenn eine Bewerbung um eine ausgeschriebene

Stelle ohne Erfolg bleibt und sich der Bewerber in den
Folgejahren um weitere, dann ausgeschriebene Stellen
bewirbt. Verdeut!icht werden soll dies an dem folgen-
den Beispielsfall:

Beispielsfall: 
Bestehen der notariellen Fachprüfung im Kalender-
jahr 2011
Erste Stellenausschreibung: Ablauf der Bewer-
bungsfrist am 31. Oktober 2012
Die Bewerbung bleibt wegen eines besser geeigne-
ten Bewerbers ohne Erfolg.
Keine Teilnahme an notarspezifischen Fortbil-
dungsveranstaltungen im Kalenderjahr 2012
Zweite Stellenausschreibung: Ablauf der Bewer-
bungsfrist am 31. Oktober 2013
Ein Nachweis für die Teilnahme an notarspezifi-
schen Fortbildungsveranstaltungen im Kalender-
jahr 2013 ist gemäß § 6 Abs. 1 a Satz 2 AVN0t nicht
erforderlich. Gleichwohl erfüllt der Bewerber bei
der zweiten Stellenausschreibung nicht die Voraus-
setzungen für die Bestellung zum Notar (vergl. § 6
Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 BNotO), da er im Kalenderjahr
2012 nicht an notar- spezifischen Fortbildungsver-
anstaltungen teilgenommen hat.

Zur Vermeidung von Missverständnissen bei den Be-
werbern beabsichtige ich, den Hinweisen zur Stellen-
ausschreibung die folgende Passage hinzuzufügen:

„Gemäß § 6 Abs. 1 a Satz 2 AVNot ist für das Ka-
lenderjahr, in dem die Bewerbungsfrist für die je-
weilige Stellenausschreibung abläuft, ein Nachweis
für die Teilnahme an notarspezifischen Fortbil-
dungsveranstaltungen im Sinne des § 6 Abs. 2 Satz
1 Nr. 4 BNotO nicht erforderlich. 
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass § 6 Abs.
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1 a Satz 2 AVN0t nicht von der Pflicht befreit, in
künftigen Bewerbungsverfahren die jährliche
Teilnahme an notarspezifischen Fortbildungsveran-
staltungen im Sinne des § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4
BNotO für jedes Kalenderjahr lückenlos nachzu-
weisen.“

Da bei künftigen Bewerbungsverfahren eine nicht lü-
ckenlose Teilnahme an notarspezifischen Fortbil-
dungsveranstaltungen der Bestellung zum Notar ent-
gegensteht, dürfte es aus hiesiger Sicht angezeigt sein,
dass die Bewerber auch in dem Kalenderjahr, in dem
die Bewerbungsfrist der jeweiligen Stellenausschrei-
bung abläuft, vorsorglich für den Fall, dass ihre Be-
werbung keinen Erfolg hat, in dem erforderlichen Um-
fang an notar- spezifischen Fortbildungsveranstaltun-
gen im Sinne des § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 BNotO teil-
nehmen. Ich würde es begrüßen, wenn die Kammern
entsprechende Hinweise in ihre Kammermitteilungen
aufnehmen würden.

Im Auftrag
Schütz 

Angelegenheiten der Notarinnen und Notare
(AVN0t)

AV. d. MJ v. 21 .3.2012 (3835 — 202.31)
- Nds. Rpfl S. -

VORIS 32370 00 00 00 00 008
AVd. MJv. 1.3.2001 -Nds. RpfI. S. 100-

AV d. MJ v. 22. 6. 2011 - Nds. Rpfl. 5. 231 –

I. Die AVN0t wird wie folgt geändert:
1. Nach § 6 Abs. 1 wird folgender Absatz 1 a einge-
fügt:
„(1 a) Bei der Prüfung der Voraussetzungen des § 6
Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 BNotO legt das Oberlandesge-
richt den Kriterienkatalog aus der Anlage 1 zugrun-
de. Für das Kalenderjahr, in dem die Bewerbungs-
frist der jeweiligen Stellenausschreibung abläuft,
ist ein Nachweis für die Teilnahme an notarspezifi-
schen Fortbildungsveranstaltungen im Sinne des §
6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 BNotO nicht erforderlich.“

2. Die Anlage 1 erhält folgende Fassung:
„Anlage 1:
Kriterienkatalog zur Feststellung der notarspezifi-
schen Ausrichtung von Fortbildungsveranstaltun-
gen im Sinne des § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 BnotO

I. Formelle Kriterien einer notarspezifischen Aus-
richtung

1. Ausschreibung an einen notarspezifischen Teil-
nehmerkreis
Die Art der Ausschreibung und Bewerbung der Fort-
bildungsveranstaltung muss deutlich machen, dass
sich die Veranstaltung gezielt an den Kreis der Nota-
rinnen und Notare oder der künftigen Notarbewerbe-
rinnen und Notarbewerber richtet. Dies wird in der Re-
gel dadurch gewährleistet, dass die Notarkammer oder
Berufsorganisation als Veranstalter notarspezifischer
Fortbildungsveranstaltungen in Erscheinung tritt und
darauf hinweist, dass die Veranstaltung als 
notarspezifische Fortbildungsveranstaltung im Sinne
des § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 BNotO konzipiert ist.
Eine Veranstaltung ist in der Regel dann nicht notar-
spezifisch im Sinne des § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 BNo-
tO, wenn in der Ausschreibung ausdrücklich auch wei-
tere Berufsgruppen wie Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte als angehende Fachanwältinnen und
Fachanwälte, Steuerberaterinnen und Steuerberater,
Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer oder
Verwaltungsjuristinnen und Verwaltungsjuristen be-
worben werden.

2. Tagungsleitung; Referentinnen und Referenten
a) Die sachliche Durchführung der Veranstaltung soll
grundsätzlich ausschließlich in der Verantwortung von
Notarinnen und Notaren, Notarinnen und Notaren au-
ßer Dienst und Notarassessorinnen und Notarassesso-
ren liegen. Zur sachlichen Durchführung gehören:

- die Planung und inhaltliche Konzeption der Veran-
staltung,

- die Gestaltung der Ausschreibung, 
- die fachliche Leitung und Mitwirkung als Referent
und 

- die Erstellung der Arbeitsunterlagen. 

b) Bei zwei oder mehr Vortragenden sollen Notarinnen
und Notare, Notarinnen und Notare außer Dienst so-
wie Notarassessorinnen und Notarassessoren mindes-
tens die Hälfte der Referentinnen und Referenten stel-
len oder es soll einer der Referentinnen oder Referen-
ten aus dem vorgenannten Kreis zugleich die verant-
wortliche fachliche Tagungsteilung innehaben. Hierzu
gehören:
- die maßgebliche inhaltliche Konzeption der Veran-
staltung, 

- die Skriptkoordination und -prüfung sowie 
- die fachliche Moderation der Veranstaltung. 
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c) Berufsfremde Referentinnen und Referenten sollen
nur beteiligt werden, wenn sie einen unmittelbaren be-
rufspraktischen Bezug zu dem notariellen Veranstal-
tungsthema sowie eine herausgehobene berufliche
Stellung haben. In Betracht kommen neben Geschäfts-
führerinnen und Geschäftsführern der Notarkammern
und juristischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
Deutschen Notarinstituts (DNotl) insbesondere Rich-
terinnen und Richter, Universitäts- und Fachhoch-
schulprofessorinnen und -professoren, sowie abhängig
von dem Inhalt der Fortbildungsveranstaltung auch in
der Materie besonders kundige Personen (wie z.B.
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Steuerberate-
rinnen und Steuerberater, Bankjuristinnen und -juris-
ten, Fachbeamtinnen und -beamte, Bürovorsteherin-
nen und Bürovorsteher sowie Rechtspflegerinnen und
Rechtspfleger). 

II. Notarspezifische Ausrichtung der Fortbildungs-
veranstaltungen

1. Grundsatz 
Fortbildungsveranstaltungen sind notarspezifisch aus-
gerichtet, wenn es sich um Veranstaltungen handelt, in
denen die erforderlichen Rechtskenntnisse den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern unter Beachtung der
besonderen Anforderungen und Gegebenheiten des
Notarberufs nahe gebracht werden. Eine notarspezifi-
sche Ausrichtung fehlt bei Veranstaltungen, die auch
zur Vorbereitung auf einen anderen juristischen Beruf
bestimmt sind, selbst wenn sie Sachgebiete zum
Gegenstand haben, die einen Bezug zum Notarberuf
aufweisen.

2. Inhaltlich notarspezifische Ausrichtung 
a) Von einer inhaltlich notarspezifischen Ausrichtung
wird in der Regel ausgegangen, wenn die formellen
Kriterien gemäß Abschnitt 1 erfüllt sind und keine
weiteren Umstände bekannt sind, die Anlass geben, an
der notarspezifischen Ausrichtung zu zweifeln. 
b) Anhaltspunkte, die Rückschlüsse auf die inhaltliche
Ausrichtung geben, sind insbesondere der Titel der
Veranstaltung und inhaltliche Hinweise oder Gliede-
rungen in den Veranstaltungsprospekten. Eine Einsicht
in die Tagungsunterlagen oder ein exemplarischer Be-
such der Veranstaltung ist zur Feststellung ihrer notar-
spezifischen Ausrichtung dann in der Regel nicht ver-
anlasst.
c) Der Anerkennung von Veranstaltungen außerhalb
der typisch notariellen Kernbereiche (z.B. Steuerrecht)
steht nichts entgegen, wenn sie notarspezifisch im Sin-
ne des Abschnitts II Nummern 1 und 2 ausgerichtet

sind. Die notarspezifische Ausrichtung muss in den
Themenschwerpunkten zum Ausdruck kommen. 

III. Sonderfragen von Fortbildungsveranstaltun-
gen mit steuerrechtlichen Inhalten

Ziel eines steuerrechtlichen Fortbildungsveranstaltung
ist es, Notarinnen und Notaren die Kenntnisse zu ver-
mitteln, die für eine pflichtgemäße Amtsausübung er-
forderlich sind, die spezifisch ausgerichtet an der no-
tariellen Amtsausübung eine optimale Erfüllung der
Beratungs- und Belehrungsfunktion durch die Notarin
oder den Notar ermöglichen und die darüber hinaus
für eine qualifizierte Zusammenarbeit mit steuerbera-
tenden Berufen oder für einen qualifizierten Verweis
an steuerberatende Berufe erforderlich sind. 

1. Unmittelbar notarspezifische Steuerthemen
Notarspezifisch sind demnach zunächst alle steuer-
rechtlichen Inhalte, die unmittelbar Amtspflichten der
Notarin oder des Notars betreffen und damit auch haf-
tungsrelevant sind. Hierzu zählen insbesondere:
- die Anzeigepflichten bei Grunderwerbsteuer, Erb-
schaftsteuer und Kapitalgesellschaften,

- die notarrelevanten Steuerarten der Grunderwerb-,
Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie der Spekula-
tionssteuer und 

- Hinweispflichten bei gesamtschuldnerischem Steu-
eranspruch.

2. Interdependenzen zwischen Zivil- und Steuer-
recht; Vertragsgestaltung und Belehrung
Notarspezifisch sind desweiteren die steuerrechtlichen
Bezüge zu besonders notarrelevanten Rechtsgebieten,
bei denen es für eine bedarfsgerechte Beratung bei der
Vertragsgestaltung und Belehrung bei der Beurkun-
dung erforderlich ist, steuerliche Zusammenhänge und
Auswirkungen zivilrechtlicher Maßnahmen erkennen
und beurteilen zu können. Diese Interdependenzen
zwischen Zivil- und Steuerrecht werden beispiels-
weise bei folgenden Themen berücksichtigt:
- steuerrechtliche Aspekte des Altbaukaufvertrages,
des Bauträgervertrages oder bei der Begründung und
Veräußerung von Wohnungs- oder Teileigentum,

- steuerrechtliche Behandlung von Einzelkaufmann
und Personengesellschaften, 

- einkommensteuerrechtliche Behandlung von Grund-
stücksverkauf und Grundbesitz,

- einkommensteuerrechtliche Behandlung von Nieß-
brauch, Wohnrecht und Reallasten sowie

- Umsatzsteuer in Übergabe- oder Einbringungsver-
trägen sowie Kaufverträgen.
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3. Kombinationsveranstaltungen
Die ausschließliche Vermittlung allgemeiner steuer-
rechtlicher Grundlagen begründet keine notarspezifi-
sche Ausrichtung der Fortbildungsveranstaltung. So
richten sich beispielsweise allgemeine Veranstaltun-
gen auf den Gebieten des allgemeinen und besonderen
Steuerrechts, des finanzgerichtlichen Verfahrens, der
steuerlichen Gewinnermittlung sowie der Buchfüh-
rung und Bilanzierung allgemein an steuerlich interes-
sierte Juristinnen und Juristen, insbesondere an ange-
hende Fachanwältinnen und Fachanwälte für Steuer-
recht.

Da aber gerade bei der notariellen Ausbildung zumin-
dest eine ein leitende Vermittlung steuerrechtlicher
Grundlagenkenntnisse sinnvoll und erforderlich er-
scheint, können solche Veranstaltungen jedenfalls
dann berücksichtigt werden, wenn sie mit den in Ab-
schnitt III Nummern 1 und 2 aufgeführten Inhalten
kombiniert werden und die notarspezifische Ausrich-
tung in den Themenschwerpunkten zum Ausdruck
kommt.“

II. Diese AV tritt am 17. April 2012 in Kraft. 

Neu abgeschlossene Ausbildungsverhältnisse

Im nachfolgenden ist die Übersicht zur Statistik „Neu
abgeschlossene Ausbildungsverträge vom 01.10.2010
bis 30.09.2011 dargestellt.
Die Anzahl der neu abgeschlossenen Verträge ist im
Vergleich zum Vorjahr erheblich gesunken. Insgesamt
konnten 5.866 Verträge neu abgeschlossen werden
(Vorjahr: 6.537), das sind10 % weniger als zum
30.09.2010. In dem Ausbildungsberuf Rechtsanwalts-
fachangestellte/r wurden 4.343 neue Verträge abge-
schlossen (Vorjahr 4.751, -8,6 %); in dem Ausbil-
dungsberuf Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte/r
1.523 (Vorjahr: 1.786; -14,7 %). 

Nur fünf Kammern konnten einen geringen Zuwachs
verzeichnen, 13 Kammern einen Rückgang von über
10 %, davon drei Kammern einen Rückgang von mehr
als 20 %. Die Zahlen schwanken im Vorjahresver-
gleich zwischen einem Rückgang von 30 % (RAK
Kassel) bis zu einem Zuwachs von 5 % (RAK Frank-
furt und RAK Saarbrücken). 
Die anliegenden Zahlen der neu abgeschlossenen Aus-
bildungsverträge beruhen auf den Rückmeldungen der
regionalen Rechtsanwaltskammern an das Bundesin-
stitut für Berufsbildung (BiBB).
(Quelle:BRAK)
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B e i t r a g s o r d n u n g  
(beschlossen gemäß § 89 Abs. 2 Nr. 2 BRAO in der Kammerversammlung am 23.03.2011)

§ 1 Beitragspflicht 

1) Die Beitragspflicht besteht während der Dauer der
Zulassung und Zugehörigkeit zur Rechtsanwalts-
kammer im Oberlandesgerichtsbezirk Braun-
schweig.

2) Der Mitgliedsbeitrag der Rechtsanwaltskammer ist
ein Jahresbeitrag; dabei bleiben nicht durch Mit-
gliedschaft belegte Monate außer Ansatz.

3) Die Beitragspflicht der Kammermitglieder beginnt
mit dem 01. des Monats, der dem Monat folgt, in
dem die Zustellung/Übergabe der Zulassungsur-
kunde durch die Rechtsanwaltskammer erfolgt.

4) Eine Rechtsanwaltsgesellschaft, die ihren Sitz im
Bezirk der Rechtsanwaltskammer hat, ist als solche
beitragspflichtig. Die Beitragspflicht der Gesell-
schafter, Mitglieder des Aufsichtsrats und Ge-
schäftsführer einer Rechtsanwaltsgesellschaft, so-
weit sie Mitglied der Rechtsanwaltskammer sind,
bleibt unberührt.

5) Rechtsanwaltsgesellschaft im Sinne dieser Vor-
schrift ist eine solche in der Rechtsform einer juris-
tischen Person.

§ 2 Festsetzung, Fälligkeit , Mahngebühren

1) Der Kammerbeitrag wird für das jeweils laufende
Geschäftsjahr von der Kammerver-sammlung jähr-
lich festgesetzt. 

2) Er ist am 31.März eines jeden Jahres in einer Sum-
me fällig; er ist ab Fälligkeit mit  5 Prozentpunkten
über dem Basiszinssatz zu verzinsen.

3) An Mahngebühren wird ein Betrag von EUR 7,00
pro Mahnung erhoben.

§ 3  Ermäßigung, Stundung

1) Ein Kammermitglied, welches den festgesetzten
Beitrag nicht oder nur teilweise zahlen kann, kann
einen Stundungs- oder Ermäßigungsantrag stellen.
Der Antrag ist schriftlich und unter Vorlage von
Unterlagen über Umsätze und Betriebsausgaben
der Praxis, ferner über die Höhe sonstiger Einkünf-
te sowie über den Vermögens- und Familienstand
zu begründen. Der/die Schatzmeister/in kann wei-
tere Angaben so wie die Vorlage weiterer sachbe-
züglicher Unterlagen verlangen. Der Antrag auf

Stundung oder Ermäßigung muss bis spätestens
zum 30.06. eines Beitragsjahres schriftlich bei der
Kammergeschäftsstelle eingegangen sein.

2) Über diese Anträge entscheidet das Präsidium; es ist
berechtigt, die Entscheidungsbefugnis generell
oder in Einzelfällen jederzeit widerruflich auf
den/die Schatzmeisterin zu übertragen.

Die Entscheidung hat unter Berücksichtigung der
gesamten Einkommens- und Vermögensverhält-
nisse des Antragstellers, insbesondere auch aller
nicht anwaltlichen Einkünfte sowie etwaiger Unter-
haltsansprüche, nach billigem Ermessen zu erfol-
gen.

§ 5

Diese Beitragsordnung tritt durch Veröffentlichung in
der Kammermitteilung der Rechtsanwaltskammer
Braunschweig in Kraft.

Die vorstehende Beitragsordnung der Rechtsanwalts-
kammer Braunschweig wird hiermit ausgefertigt. 
Braunschweig, den 14.03.2012

Schlüter
Präsident 
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Schiedsordnung
Für den Bereich der Rechtsanwaltskammer des Oberlandesgerichts Braunschweig
(beschlossen vom Vorstand der Rechtsanwaltskammer Braunschweig am 01.02.2012)
(beschlossen gemäß § 89 Abs. 2 Nr. 2 BRAO in der Kammerversammlung vom 07.03.2012)

§ 1
Anwendungsbereich

(1) Diese Schiedsordnung ist bei gebührenrechtlichen
Streitigkeiten anwendbar, sofern die Parteien eine
außergerichtliche  Beilegung ihrer Streitigkeit an-
streben und die Anwendung dieser Schiedsord-
nung vereinbaren. 

(2) Die Durchführung eines Schiedsverfahrens ist un-
zulässig, wenn die Streitigkeit bereits bei einem
Gericht anhängig war oder ist. 

(3) Die Durchführung eines Verfahrens nach dieser
Schiedsordnung schließt die spätere gerichtliche
Geltendmachung derselben Angelegenheit aus. 

§ 2
Schiedsgutachter

(1) Zum Schiedsgutachter kann jedes Kammermit-
glied bestellt werden, das seit mindestens fünf
Jahren als Rechtsanwalt im Bezirk der Rechtsan-
waltskammer Braunschweig zugelassen ist.

(2) Die Auswahl trifft der Vorstand der Rechtsan-
waltskammer. Die zur Mitwirkung in den Schieds-
verfahren ausgewählten Kammermitglieder wer-
den in eine von der Geschäftsstelle geführten Lis-
te aufgenommen. 

(3) Aus dieser Liste werden den Parteien des Schieds-
verfahrens mehrere, höchstens jedoch vier Vor-
schläge zugeleitet. Zum Schiedsgutachter ist der-
jenige bestimmt, auf den sich die Parteien über-
einstimmend geeinigt haben. Bei der übereinstim-
menden Wahl mehrerer Kammermitglieder be-
stimmt die Geschäftsstelle den Schiedsgutachter. 

(4) Die Geschäftsstelle setzt den Parteien zur Benen-
nung des Schiedsgutachters eine Frist von zwei
Wochen. Verlängerung und Gewährung einer
Nachfrist sind in besonderen Fällen zulässig.

(5) Lässt eine Partei die ihr gesetzte Frist verstrei-
chen, ohne die Benennung vorzunehmen, stellt die
Geschäftsstelle die Beendigung des Verfahrens
fest. Hiervon setzt sie die Parteien in Kenntnis.

(6) Der Schiedsgutachter  ist unabhängig und an Wei-
sungen nicht gebunden. Er kann vom Präsidenten
der Rechtsanwaltskammer abberufen werden,
wenn Tatsachen vorliegen, die eine unabhängige
Schiedsgutachtertätigkeit nicht erwarten lassen,
wenn der Schiedsgutachter  nicht nur vorüberge-

hend an der Wahrnehmung seines Amtes gehindert
ist oder ein anderer wichtiger Grund vorliegt. In
diesem Fall können sich die Parteien gemäß des in
Absatz 3 genannten Verfahrens auf einen neuen
Schiedsgutachter verständigen. 

§ 3
Anzahl der Schiedsgutachter

Bei Streitigkeiten, deren Gegenstand an Geld oder
Geldeswert den Betrag von 12.500,- Euro nicht über-
steigt, wird das Verfahren durch einen Einzelschieds-
gutachter durchgeführt. Bei Streitigkeiten mit einem
den Betrag von 12.500,- Euro übersteigenden Wert
wird das Verfahren durch einen Ausschuss von drei
Schiedsgutachtern durchgeführt. In diesem Fall be-
nennt jede Partei aus den unterbreiteten Vorschlägen
eine Person. Diese beiden einigen sich auf den Dritten,
der dann Vorsitzender des Ausschusses ist. Erfolgt kei-
ne Einigung auf den Vorsitzenden, soll der Präsident
der Rechtsanwaltskammer Braunschweig diesen be-
stimmen.

§ 4
Geschäftsstelle

(1) Die Geschäftsstelle der Rechtsanwaltskammer ist
zugleich die Geschäftsstelle der Schiedsstelle.
Über diese wird der gesamte Schriftverkehr mit
den Parteien während des Verfahrens geführt.

(2) Dem jeweiligen Schiedsgutachter steht die Befug-
nis zu, die  Parteien direkt zu kontaktieren und
rechtliches Gehör zu gewähren. 

§ 5
Schiedsverfahren

(1) Der Antrag auf Durchführung des Schiedsverfah-
rens ist unter kurzer schriftlicher Schilderung des
Sachverhalts an die Rechtsanwaltskammer Braun-
schweig zu richten. 

(2) Das Schiedsverfahren setzt die vorherige Unter-
werfung der Parteien unter das Schiedsgutachten
sowie diese Verfahrensordnung voraus. Das
Schiedsgutachten ist für die Parteien nach Maßga-
be der §§ 317 ff. BGB verbindlich. 

(3) Der Schiedsgutachter gibt beiden Beteiligten die
Gelegenheit zur schriftlichen Darstellung  der An-
gelegenheit innerhalb einer nach seinem Ermessen
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bestimmten Frist. Er kann die Beteiligten zu er-
gänzenden Erklärungen sowie  zur Vorlage von
Unterlagen auffordern. 

(4) Das Verfahren findet in der Regel schriftlich statt.
Der Schiedsgutachter kann die Beteiligten in ihm
geeignet erscheinender Art und Weise anhören,
wenn er der Überzeugung ist, dass hierdurch eine
Einigung gefördert werden kann. Ein Antragsrecht
der Parteien auf mündliche Verhandlung besteht
nicht.

(5) Eine Beweisaufnahme wird im Rahmen des
Schiedsgutachtenverfahrens nicht durchgeführt. 

§ 6
Beendigung des Verfahrens

(1) Das Verfahren endet mit der Zustellung des
Schiedsgutachtens an die Parteien.

(2) Im Falle einer  mündlichen Verhandlung kann das
Verfahren auch mit dem Abschluss eines zustande
kommenden Vergleichs enden, von dem den Par-
teien Abschriften durch die Geschäftsstelle zuge-
sendet werden.

(3) Bleibt eine Partei dem Termin ohne ausreichende
Entschuldigung fern, kann die Beendigung des
Verfahrens festgestellt werden, es sei denn, seine
Durchführung sei auch ohne Erörterung mit der
ausgebliebenen Partei möglich. 

(4) Für den Fall, dass im Sinne des § 5 dieser Schieds-
ordnung keine Stellungnahme durch eine oder bei-
de Parteien erfolgt, kann das Verfahren ebenfalls
als beendet erklärt werden.

§ 7
Vollstreckung

(derzeit freibleibend)

§ 8
Vertretung

Die Parteien können sich in Schiedsverfahren durch
Rechtsanwälte vertreten lassen.

§ 9
Neutralität und Vertraulichkeit

(1) Der Schiedsgutachter ist zur Neutralität und Ver-
schwiegenheit verpflichtet. Er ist insbesondere
nicht befugt, Informationen, von denen er im
Schiedsgutachterverfahren Kenntnis erhält, Drit-
ten zu offenbaren. 

(2) Mit der Tätigkeit als Schiedsgutachter ist die
Übernahme der Prozessvertretung einer Partei in
einem den Gegenstand des Verfahrens betreffen-
den Rechtsstreit unvereinbar. 

§ 10
Kosten

(1) Für das Schiedsverfahren wird eine Pauschalge-
bühr von 200,00 € für jeden in dem Verfahren tä-
tigen Schiedsgutachter erhoben. Diese Gebühr ist
nach dem Zustandekommen der Vereinbarung
durch den Antragsteller des Verfahrens an die
Rechtsanwaltskammer Braunschweig vorschuss-
weise zu entrichten.

(2) Erfüllt ein Beteiligter die Voraussetzungen, nach
denen ihm Prozesskosten- oder Beratungshilfe zu-
stehen würde, kann die Gebühr ganz oder teil-
weise erlassen werden. Die Entscheidung hierüber
trifft der Schiedsgutachter. Die Gebühr wird in
diesem Fall von der Rechtsanwaltskammer Braun-
schweig übernommen, auf die auch ein eventuel-
ler Erstattungsanspruch übergeht.

(3) In besonders umfangreichen und/oder schwierigen
Sachen mit großer Bedeutung und/oder hohem
Wert sind Schiedsgutachter berechtigt, die Durch-
führung des Auftrages von der Zahlung höherer
Gebühren abhängig zu machen. Diese dürfen die
sich aus dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz
(RVG) ergebenden Gebühren nicht übersteigen. 

(4) Mit dem Schiedsgutachten ergeht eine Entschei-
dung über die Auferlegung der Kosten des Verfah-
rens. Eine weitergehende Kostenerstattung findet
nicht statt. Endet das Verfahren ohne Schiedsgut-
achten, entscheidet der Schiedsgutachter über die
Verpflichtung zur Kostentragung unter Berück-
sichtigung der bisherigen Sach- und Rechtslage
nach billigem Ermessen.

(5) Die Kostenentscheidung ist für die Parteien ver-
bindlich, was zugleich mit der Einigung auf das
Verfahren vertraglich zu vereinbaren ist.

§ 11
Inkrafttreten

Die Schiedsordnung tritt durch Veröffentlichung in der
Kammermitteilung der Rechtsanwaltskammer Braun-
schweig in Kraft.

Die vorstehende Schiedsordnung für den Bereich
der Rechtsanwaltskammer des Oberlandesge-
richtsbezirks Braunschweig wird hiermit ausgefer-
tigt.

Braunschweig, den 14.03.2012
Schlüter
-Präsident-
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Mitteilungen

Wahlen zur Vertreterversammlung
der Rechtsanwaltsversorgung Niedersachsen

Die Rechtsanwaltsversorgung Niedersachsen hat uns
gemäß § 9 der Wahlordnung
gebeten, nachstehende Mitteilung bekanntzugeben:

Gemäß § 9 der Wahlordnung wird vom Vorsitzenden
der Vertreterversammlung mitgeteilt:

a) Anschrift des Wahlausschusses
Wahlausschuss der Rechtsanwaltsversorgung Nieder-
sachsen, Bahnhofstraße 5, 29221 Celle
b) Namen und Anschriften der Mitglieder des Wahl-
ausschusses sowie ihrer Stellvertreter

Mitglieder des Wahlausschusses:

Rechtsanwältin Ute Knüppel, (Vors.),
Theaterstr. 7, 30169 Hannover
Rechtsanwalt Cord Hillnhagen,
Koppelstr. 4/6, 26135 Oldenburg
Rechtsanwalt Wolfgang Meichsner,
Kamp 76, 49074 Osnabrück
Rechtsanwalt Dr. Jonas Müller,
Roscherstr. 7, 30161 Hannover
Rechtsanwalt Wolfgang Riepe,
Wendentorwall 25, 38100 Braunschweig

Stellvertreter des Wahlausschusses:
Rechtsanwalt Manfred Bormann,
Möserstr. 33, 49074 Osnabrück
Rechtsanwalt Rainer Eberhard,
Schillerstr. 33, 30159 Hannover
Rechtsanwalt Siegfried Krause,
Mühlenstr. 24, 29221 Celle
Rechtsanwalt Jens Vollmer,
Museumstr. 8, 38100 Braunschweig
Rechtsanwalt Jürgen Herr,
Cloppenburger Str. 391, 26133 Oldenburg

c) Ende der Wahlzeit:
Gemäß § 6 der Wahlordnung hat die Vorsitzende der
Vertreterversammlung den 31. Oktober 2012 als den
Tag bestimmt, mit dessen Ablauf die Wahlzeit beendet
ist.

Das Wählerverzeichnis kann von Montag bis Don-
nerstag von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00
Uhr bis 16:00 Uhr sowie Freitag von 08:30 Uhr bis
12:00 Uhr auf der Geschäftsstelle der Rechtsanwalts-
versorgung Niedersachsen in 29221 Celle, Bahnhofstr.
5, bis einschließlich 08. Mai 2012 eingesehen werden.
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Personalnachrichten

Neuzulassungen
vom 20.01.2012 bis 26.04.2012

Name, Vorname Amtsgericht 
Arnold, Peter                       Braunschweig 
Brunke, Tobias                        Braunschweig 
Ebbinghaus, Florian                Braunschweig
Kaufmann, Alexander             Braunschweig
Posselt, Kathrin Marie             Braunschweig
Stößel, Katja                        Braunschweig
Thimm, Karen                          Braunschweig 
Klimek de Mariano, Danuta     Goslar
Gorys, Nicole                           Helmstedt
Artelt, Stefanie                     Salzgitter
Wollschläger, Jan-Frederic      Wolfsburg
Arnold, Philip                          Göttingen
Seifert, Ulrich                          Hardegsen
Aniol, Yvonne                         Northeim
Olivier, Daniela                      Northeim

Anderweitige Zulassungen
vom 20.01.2012 bis 26.04.2012

Name, Vorname Amtsgericht 
Brandau, Helga Johanna          Braunschweig
Günther, Anja                          Braunschweig
Lange- von Wedel, Christine   Braunschweig
Lucas, Matthias                        Braunschweig
Scherwing, Andre                    Braunschweig
Stender, Claudia                       Braunschweig
Asche, Michael, Dr.                 Helmstedt
Szymanska, Anna                    Salzgitter
Rubel, Jörgen, Dr.                   Wolfsburg
Nickel, Anna Katharina          Ebergötzen

Löschungen
Vom 20.01.2012 bis 26.04.2012

Name, Vorname Amtsgericht 
Brandt, Christian    Braunschweig
Eickelberg, Bernd                     Braunschweig
Hummes, Wolfgang, Dr.          Braunschweig
Kudalla, Vanessa                      Braunschweig
Lehmann, Falk                          Braunschweig
Motzkus, Bernhard                   Braunschweig
Neddermeier, Marc-Hendrik     Braunschweig
Paxmann, Holger                       Braunschweig
Pillar, Annabelle  Braunschweig
Schäfer, Julia                             Braunschweig
Semiletopulo, Juri                     Braunschweig
Tietje, Hans-Christian               Braunschweig
Wildhagen, Florian                   Braunschweig
Yildiz, Funda                            Braunschweig
Prinzing, Sebastian                   Wolfenbüttel
Alberding, Ralf                         Göttingen
Baumann, Dirk                         Göttingen
Oberwinster, Claus                   Göttingen
Fischer, Denis                           Hardegesen
Manecke, Hans                         Northeim
Cieslak, Ulrich                          Duderstadt

Neue Fachanwaltszulassungen
Arbeitsrecht:
Frau Rechtsanwältin Claudia Henschel aus Braunschweig

mit Urkunde vom 31.01.2012.

Verkehrsrecht:
Herr Rechtsanwalt Markus Wulf aus Braunschweig

mit Urkunde vom 07.11.2011.

Miet- und Wohnungseigentumsrecht:
Herr Rechtsanwalt Oliver Munte aus Wolfsburg

mit Urkunde vom 27.03.2012.

      

Immobi l ienberatung i s t  Kümmern!

Wer bei Rechtsfragen
auf Sicherheit wert legt,
geht zum Fachanwalt -
wer eine Immobilie
verkaufen will,
geht zum PROFI-Makler!

Proficon GmbH · Ritterbrunnen 6 · 38100 Braunschweig

% (0531) 239 2820 · www.proficon-immobilien.de
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Rechtsanwälte/innen:

40 Jahre:
Herr Rechtsanwalt Manfred Hofmeister aus Braunschweig ist

seit dem 27.04.1972 zur Anwaltschaft zugelassen.
Frau Rechtsanwältin und Notarin Gerlind Meyer aus Salz-

gitter ist seit dem 27.04.1972 zur Anwaltschaft zugelas-
sen.

Herr Rechtsanwalt Hans-Henning Weiher aus Salzgitter ist
seit dem 27.04.1972 zur Anwaltschaft zugelassen.

35 Jahre:
Herr Rechtsanwalt und Notar Reinhard Müller aus Braun-

schweig ist seit dem 26.05.1977 zur Anwaltschaft zuge-
lassen.

Herr Rechtsanwalt Harald Lente aus Braunschweig ist seit
dem 28.01.1977 zur Anwaltschaft zugelassen. 

Herr Rechtsanwalt Thomas Kordes aus Braunschweig ist seit
dem 25.02.1977 zur Anwaltschaft zugelassen.

Herr Rechtsanwalt und Notar Manfred Kappuhne aus Nor-
theim ist seit dem 16.05.1977 zur Anwaltschaft zugelas-
sen.

Frau Rechtsanwältin Barbara Kramer aus Braunschweig ist
seit dem 12.07.1977 zur Anwaltschaft zugelassen.

Frau Rechtsanwältin und Notarin Michaela Bibrach-Brandis
aus Göttingen ist seit dem 16.05.1977 zur Anwaltschaft
zugelassen.

Herr Rechtsanwalt und Notar Jörg Brethauer aus Seesen ist
seit dem 10.03.1977 zur Anwaltschaft zugelassen.

Mitarbeiter:

25 Jahre:
Die Kanzlei Lichtsinn & Jenrich dankt Ihrer Mitarbeiterin
Frau Anja Petermann für ihre seit 25 Jahren hervorragende
Mitarbeit, Treue und Loyalität und freut sich auf eine weite-
re gute und erfolgreiche Zusammenarbeit, sowie weitere
gemeinsame Jahre.

Jubiläen
Der Vorstand der Rechtsanwaltskammer Braunschweig gratuliert herzlich allen Kolleginnen und Kollegen sowie den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern in den Anwaltsbüros, die in den zurückliegenden Monaten auf eine besonders langjährige
Tätigkeit zurück blicken konnten.

Die Zeit ist ein kostbares Geschenk, uns gegeben, damit wir in ihr klüger, besser, reifer, vollkommener werden.
(Chinesische Weisheit)

Verstorbene Rechtsanwälte

Das Leben ist kurz,
aber doch von unendlichem Wert,

denn es birgt den Keim der Ewigkeit in sich.
(von Franz von Sales)

Wir gedenken unseres Kollegen, Herrn  Rechtsanwalt und Notar Ulrich
Cieslak aus Duderstadt, geboren am 22.01.1953 und gestorben am
06.02.2012 in Duderstadt. Er war seit dem 26.08.1981 zur Anwaltschaft
zugelassen.
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Veranstaltungen

Seminare/Fortbildungen

Die aktuellen Veranstaltungstermine sowie das Anmeldeformular finden Sie rechtzeitig als Einleger  in der Kammermitteilung
oder ab sofort auf unserer Internetseite www.rak-braunschweig unter der Rubrik “Mitglieder/Fortbildung und Termine“. 

Soweit nicht anders angegeben, finden die Seminare im Seminarraum der Rechtsanwaltskammer, 2. Etage, Bruchtorwall
12, 38100 Braunschweig statt.

23.05.2012 Praktikerseminar Sozialrecht
13:30 – 19:00 Uhr Anerkennung gem. § 15 FAO

Referent Rechtsanwalt Böthling

23.05.2012 Divergenzen zwischen
13:30 – 19:00 Uhr Miet- und Wohnungseigentumsrecht
In der Gauss-Weber-Loge zu Anerkennung gem. § 15 FAO
Göttingen e.V., Referenten Rechtsanwalt Dr. Hildebrandt und 
Lotzestr. 34, 37073 Göttingen Rechtsanwalt Grundei

06.06.2012 Praktikerseminar Zwangsvollstreckungsrecht
14:00 – 19:00 Uhr Seminar für Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsfachangestellte

Referent Johannes Kreutzkam, Rechtspfleger

13.06.2012 Praktikerseminar Steuerstrafrecht
13:30 – 19:00 Uhr Anerkennung gem. § 15 FAO

Referent Rechtsanwalt Mügge

26.09.2012 Praktikerseminar Insolvenzrecht
13:30 – 19:00 Uhr Anerkennung gem. § 15 FAO

Referent Rechtsanwalt Ebeling 

26.09.2012 Das Erbbaurecht in allen seinen Facetten
14:00 – 18:00 Uhr Anerkennung gem. § 15 FAO

Referent Notar Dr. Albert Block 

10.10.2012 Praktikerseminar Sozialrecht
13:30 – 19:00 Uhr Anerkennung gem. § 15 FAO

Referent Rechtsanwalt Böthling

24.10.2012 Praktikerseminar Arbeitsrecht
13:30 – 19:00 Uhr Anerkennung gem. § 15 FAO 

Referent Rechtsanwalt Dr. Bührig
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31.10.2012 Spezialfragen zum Unterhaltsrecht
13:30 – 19:00 Uhr Volljährigenunterhalt, Elternunterhalt, Enkelunterhalt

Anerkennung gem. § 15 FAO 
Referent Rechtsanwalt Duderstadt

07.11.2012 Aktuelle  Entwicklungen im
13:30 – 19:00 Uhr Miet-und Wohnungseigentumsrecht

Anerkennung gem. § 15 FAO 
Referent Rechtsanwalt Dr. Winkler
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Goslarer Fortbildungstage
Seminare für Anwälte in chronologischer Reihenfolge:
10-Stunden-Komplettseminar im Arbeitsrecht

Fachanwälte für Arbeitsrecht erhalten eine Teilnahmebe-
scheinigung im Sinne von § 15 FAO über 10 Zeitstunden.

Referent Richter am Bundesarbeitsgericht
Wilhelm Mestwerdt und Direktor
des Arbeitsgerichts Celle
Günther Kreß

Tagungsort Goslar, Hotel Niedersächsischer Hof,
Klubgartenstrasse 1-2

Zeit Samstag, 09. Juni 2012,
08.30 Uhr bis 20.00 Uhr

Teilnahmebeitrag einheitlich 290,00 € zzgl. 19%
MwSt.; Der Teilnahmebeitrag bein-
haltet jeweils ein umfangreiches Se-
minarskript, Pausenverpflegung so-
wie bei ganztägigen Veranstaltungen
ein Mittagessen.
Gesetzestexte des jeweiligen Fachbe-
reiches werden nicht gestellt, sondern
sind von den Teilnehmern mitzubrin-
gen.

Themenübersicht:

Vertragsrecht und Bestandsschutz im Arbeitsver-
hältnis 
Neue Entwicklungen in der Rechtsprechung des
BAG, LAG sowie des EUGH
Das Seminar vermittelt ein umfassendes update der oberge-
richtlichen Rechtsprechung in den praxisrelevanten Fragen
des Bestandsschutzes und des Vertragsrechts im Arbeitsver-
hältnis. Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmern in kom-
pakter Form den aktuellen Stand der Rechtsprechung in den
genannten Kernbereichen des Individualarbeitsrechts zu ver-
mitteln. Besprochen werden aktuelle Entscheidungen zu Kün-
digung, Befristung, Teilzeit sowie den damit in Zusammen-
hang stehenden Fragen von Annahmeverzug, Weiterbe-
schäftigung und Wiedereinstellung. Weitere Themen sind
die Inhaltskontrolle von Versetzungsklauseln sowie die Flexi-
bilisierung von Entgeltbedingungen (Freiwilligkeits- und
Widerrufsvorbehalte).

Seminarleitung Rechtsanwältin Martina Pfeil

Das Gemeinschaftliche Testament unter Einbezie-
hung der besonderen Probleme der sog. Patch-
workfamilien und Aktuelle Rechtsprechung aus
dem Erbrecht

Fachanwälte für Erbrecht erhalten eine Teilnahmebescheini-
gung im Sinne von § 15 FAO über 6 Zeitstunden.
Referent Notar Prof. Dr. jur.

Maximilian Zimmer, Wernigerode 
Honorarprofessor an der Hochschule
Harz und Dozent für Erbrecht

Tagungsort Goslar, Hotel Niedersächsischer Hof,
Klubgartenstrasse 1-2

Zeit Samstag, 30. Juni 2012,
09:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Teilnahmebeitrag Einheitlich 210,00 € zzgl. 19%
MwSt.; Der Teilnahmebeitrag bein-
haltet jeweils ein umfangreiches Se-
minarskript, Pausenverpflegung so-
wie bei ganztägigen Veranstaltungen
ein Mittagessen.
Gesetzestexte des jeweiligen Fachbe-
reiches werden nicht gestellt, sondern
sind von den Teilnehmern mitzubrin-
gen.   

Seminarleitung Rechtsanwältin Martina Pfeil 

Kontaktdaten für alle Seminare:
Goslarer Fortbildungstage
Seminare für Anwälte
Jürgenweg 38a
38640 Goslar
Telefon: 05321/685775
Telefax: 05321/685776
Online Buchung im Internet: www.goslarer-fortbildungstage.de
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Maul-Druck GmbH & Co. KG

Senefelderstraße 20
38124 Braunschweig

Telefon 0531-261280
www.mauldruck.de

AUSDRUCK?
»Unsere Möglichkeiten 
gehen über Standard 
weit hinaus.«

Das macht uns gut 
und ein Quäntchen besser.


